Landesrechnungshof Brandenburg

AbschlieBender Bericht
nach § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag

uber die Prufung
der Besetzung und Arbeitsweise der Uberwachungsgremien des
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
Teil 2

erstellt im Rahmen der zwischen dem Landesrechnungshof Brandenburg und dem
Rechnungshof von Berlin abgestimmten Prifung ausgewahlter Teilbereiche der
Haushalts- und Wirtschaftsfihrung des rbb betreffend den Zeitraum 2017 bis 2022

Dieser Bericht wurde am 14. Oktober 2025 von dem Grof3en Kollegium des
Landesrechnungshofs Brandenburg Harald Kimmel, Dr. Daniel Rosentreter,

Dr. Ronald Pienkny, Katharina Straufd und Frauke Kreis beschlossen.

Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschitzt.
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Gegenstand und Durchfiihrung der Priifung

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist eine gemeinnttzige rechtsfahige Anstalt
des offentlichen Rechts, die von den Landern Berlin und Brandenburg errichtet wurde,
um deren Bevolkerung mit Rundfunk und Telemedien zu versorgen. Er finanziert sich
vorrangig aus Rundfunkbeitragen, die durch die Beitragszahlenden aufgebracht
werden mussen. Im Betrachtungszeitraum dieser Prifung standen dem rbb jahres-
durchschnittlich 420 Mio. Euro aus Rundfunkbeitragen zur Verfugung. Er bewirtschaf-
tete diese mit rund 2.000 festen und 1.500 freien Beschaftigten.

Ende Juni 2022 geriet der rbb in eine Krise, welche den Rechnungshoéfen Berlins
und Brandenburgs Anlass zu einer umfangreichen abgestimmten Prifung ausge-
wahlter Aspekte der Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des rbb gab. Der Landes-
rechnungshof Brandenburg prifte dabei die Besetzung und Arbeitsweise der
Uberwachungsgremien — Rundfunkrat und Verwaltungsrat — des rbb fiir den Zeitraum
2017 bis 2022. Der Rundfunkrat hatte die Einhaltung des Auftrags des rbb zu
Uberwachen und die Intendantin' in allgemeinen Angebotsangelegenheiten zu
beraten. Aufgabe des Verwaltungsrats war es, die Geschaftsfliihrung der Intendantin

— mit Ausnahme der inhaltlichen Gestaltung der Angebote — zu tGberwachen.

Der Landesrechnungshof untersuchte bei seiner Prufung eine Vielzahl von Schwer-
punkten, um ein umfassendes Bild (ber die Arbeit der Uberwachungsgremien zu
gewinnen. Bezuglich der Feststellungen zu deren Besetzung und allgemeiner Arbeits-
weise sowie zu den Details der Prufungsdurchfihrung sei auf den Abschlielienden

Bericht vom 29. November 2024 zu Teil 1 der Prifung verwiesen.2

Im Zuge der Novellierung des im Betrachtungszeitraum geltenden rbb-Staatsvertrags
(nachfolgend: Staatsvertrag a. F.3) gab der Landesrechnungshof den Staatsvertrags-
gebern zahlreiche Empfehlungen hinsichtlich der Besetzung, Aufgaben, Rechte und

Pflichten der Uberwachungsgremien.

Die Position war im Betrachtungszeitraum und auch danach ausschlief3lich von Frauen besetzt.

Abschlielender Bericht nach § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag tber die Prifung der Besetzung und Arbeits-
weise der Uberwachungsgremien des rbb — Teil 1 vom 29. November 2024; abrufbar unter:
https://www.Irh-brandenburg.de/media_fast/250/AbschlieRender Bericht rbb-Gremien Teil

1_Landesrechnungshof Brandenburg.pdf.

Staatsvertrag Uber die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Lander Berlin und Brandenburg vom
25. Juni 2002, zuletzt geandert durch Ersten Staatsvertrag vom 30. August und 11. September 2013, aulRer
Kraft getreten am 1. Januar 2024 durch Gesetz vom 15. bzw. 20. Dezember 2023 (Staatsvertrag a. F.).

Die Empfehlungen waren dem AbschlielRenden Bericht Teil 1 als Anlage beigefuigt.
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https://www.lrh-brandenburg.de/media_fast/250/Abschließender%20Bericht%20rbb-Gremien%20Teil%201_Landesrechnungshof%20Brandenburg.pdf
https://www.lrh-brandenburg.de/media_fast/250/Abschließender%20Bericht%20rbb-Gremien%20Teil%201_Landesrechnungshof%20Brandenburg.pdf

Der novellierte Staatsvertrag trat am 1. Januar 2024 in Kraft (nachfolgend: Staats-
vertrag n. F.5), wobei die gremienbezogenen Neuregelungen erst flr den 2025 neu
konstituierten Rundfunkrat bzw. den ab 2026 amtierenden neuen Verwaltungsrat

gelten.

Die nachfolgend zusammengefassten Ergebnisse des zweiten und letzten Teils der
Prifung erorterte der Landesrechnungshof am 31. Juli 2025 mit den amtierenden
Vorsitzenden des Verwaltungs- und des Rundfunkrats, der ehemaligen stellvertreten-
den Verwaltungsratsvorsitzenden und einem Mitglied der Gremiengeschaftsstellen-
leitung. Eine davon abgetrennte Erorterung fuhrte der Landesrechnungshof am
gleichen Tag mit der rbb-Operative, welche durch die Verwaltungs-, Produktions- und
Betriebsdirektorin (zugleich stellvertretende Intendantin) und die Justiziarin des rbb
vertreten wurde. Zudem horte der Landesrechnungshof ehemalige Gremienmit-
glieder sowie ehemalige und derzeitige rbb-Beschaftigte an. Die anschliellend aus-
gefertigte Prufungsmitteilung vom 8. August 2025 Gbersandte der Landesrechnungs-
hof gemal § 37 Satz 1 Medienstaatsvertrag® der Intendantin, dem Verwaltungsrat
und dem Rundfunkrat des rbb sowie der Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Der vorliegende abschliefende Bericht
nach § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag fasst die wichtigsten Feststellungen aus der

Prifungsmitteilung und die dazu eingegangenen Stellungnahmen zusammen.

Rolle des vom Personalrat gewéhlten Verwaltungsratsmitglieds

Der Verwaltungsrat des rbb setzt sich aus sieben vom Rundfunkrat gewahlten Mitglie-
dern und einem Personalratsmitglied zusammen. Obwohl alle acht Verwaltungsrats-
mitglieder dieselben Rechte und Pflichten haben, wurde im Betrachtungszeitraum

Abweichendes praktiziert:

— Der damalige Verwaltungsrat wandte ein Berichterstatterprinzip an, wonach ein-
zelne Verwaltungsratsmitglieder spezifiscne Uberwachungsfelder vorbereitend
verantworteten und dem Gremium berichteten (vgl. Tz. 9 des Abschlielenden
Berichts Teil 1). Das vom Personalrat gewahlte Verwaltungsratsmitglied’ hatte

als einziges Verwaltungsmitglied keine solche Berichterstatterfunktion inne bzw.

Staatsvertrag Uiber den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb-Staatsvertrag) vom 3. und 17. November 2023, in
Kraft getreten am 1. Januar 2024 durch Gesetz vom 15. bzw. 20. Dezember 2023 (Staatsvertrag n. F.).

Medienstaatsvertrag vom 28. April 2020 (GVBI. Brandenburg | Nr. 19), zuletzt gedndert durch Finften Medien-
anderungsstaatsvertrag (Gesetz vom 20. Juni 2024, GVBI. Brandenburg | Nr. 26).

Im Laufe des Betrachtungszeitraums hatten drei verschiedene Personen das vom Personalrat besetzte Uber-
wachungsmandat inne.


https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_I_25_2023.pdf

war es hiervon nach eigenen Angaben ausgeschlossen. Dem vom Personalrat
gewahlten Verwaltungsratsmitglied wurden dartber hinaus Informationen vorent-
halten, indem es als einziges Verwaltungsratsmitglied von den Vorgesprachen
mit der damaligen Intendantin ausgeschlossen wurde, die vor Eintritt der Krise
regelmafig stattfanden. In diesen etwa einstiindigen Gesprachsrunden gab der
damalige Verwaltungsratsvorsitzende den Ubrigen Verwaltungsratsmitgliedern
zum Beispiel Informationen zu den Vertragen mit aulertariflich Beschaftigten,
Uber die der Verwaltungsrat in seiner offiziellen Sitzung zu beschliel3en hatte
(vgl. Tz. 7).

Das vom Personalrat gewahlte Mitglied hatte allerdings auch ein unzureichendes
Verstandnis von seiner Aufgabe im Verwaltungsrat. Es sah seine Rolle darin, die
Themen, Vorlagen und Beschlisse des Verwaltungsrats auf ihre Auswirkungen
auf die Belegschaft zu bewerten. Dabei hatte es jedoch, wie alle anderen Verwal-
tungsratsmitglieder, die im Uberwachungsgremium behandelten Themen umfas-
send zu bewerten. Dies gilt auch fur Angelegenheiten, die aulRertarifliche Vertra-
ge betreffen. Hierbei enthielt sich das vom Personalrat gewahlte Verwaltungs-
ratsmitglied grundsatzlich, da der Personalrat bei diesem Thema nicht in der
Mitbestimmung sei. Des Weiteren thematisierte das vom Personalrat gewahlte
Verwaltungsratsmitglied zum Beispiel die 2021 gewachsene kritische Haltung der
Belegschaft zum Digitalen Medienhaus zwar in seiner Funktion als Personalrat
in den Monatsgesprachen mit Intendanz und Geschaftsleitung, nicht jedoch in
der Rolle als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsratssitzungen. Das
Wissen Uber innerbetriebliche Einzelheiten ist aber gerade auch fir den
Verwaltungsrat bei der Auslibung seiner Zustimmungsvorbehalte zu Vorhaben
der Geschaftsleitung relevant. Das bedeutet nicht, dass das vom Personalrat
gewahlte Mitglied im Uberwachungsgremium vorrangig als Sprachrohr der

Beschaftigten fungiert.

Ehemalige vom Personalrat gewahlte Verwaltungsratsmitglieder aufRerten
gegenluber dem Landesrechnungshof, dass ihre Rechte und Pflichten nicht klar
und unter dem bis August 2022 amtierenden Verwaltungsratsvorsitzenden sehr
umstritten gewesen seien. Der Staatsvertrag habe ihre Rolle und Stellung im
Verwaltungsrat nicht weiter konkretisiert und de facto sei ihnen keine gleich-
berechtigte Rolle zugestanden worden. Unter diesen erschwerten Bedingungen
sei ihrerseits alles getan worden, um die Interessen der Belegschaft in verschie-

denen Gesprachsformaten bestmdglich zu vertreten.



Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich aus dem Staatsvertrag keine abgestuften
Aufgaben, Rechte und Pflichten des vom Personalrat gewahlten Verwaltungsrats-

mitglieds ergaben.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass dieses Mitglied seine Rechte und Pflichten
kinftig vollumfanglich wahrnehmen kann, sie tatsachlich auch wahrnimmt und dabei
eventuell auftretende Rollenkonflikte im Interesse des rbb fir sich auflést. Dies gilt
ausdrucklich auch bei Entscheidungen des Verwaltungsrats Uber Personalangele-
genheiten. Die Ubrigen Verwaltungsratsmitglieder sind gehalten, das Wissen des vom
Personalrat gewahlten Mitglieds zu nutzen und auf dessen vollstandige Einbindung

hinzuwirken, falls dies nicht gewahrleistet ist.

Der Landesrechnungshof begrif}t, dass das vom Personalrat gewahlte Verwaltungs-
ratsmitglied in dem 2024 gebildeten Prifungsausschuss (vgl. Tz. 9 des Abschlie3en-
den Berichts Teil 1) mitwirkt und nach aktueller Auskunft des Verwaltungsrats-
vorsitzenden generell als vollwertiges Mitglied agiert. Zudem wird seine Rolle dadurch
gestarkt, dass es nach dem neuen Staatsvertrag in angemessenem Umfang von
seinen arbeitsvertraglichen Pflichten freizustellen ist.26 Nach Mitteilung des rbb finden
auch keine Gesprachsrunden mehr mit der Intendantin bzw. dem Direktorium statt,

die das vom Personalrat gewahlte Mitglied ausschlieRen.

Zustimmung des Verwaltungsrats zu defizitaren Finanzplanungen

Der Rechnungshof von Berlin (RHvB) stellte bei seiner Prifung der wirtschaftlichen
Gesamtsituation des rbb fest, dass der rbb bereits bei seiner Wirtschaftsplanung
und auch bei seiner Wirtschaftsfihrung die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit unzureichend beachtet hatte. In der Folge drohte ein Liquiditatsengpass
bis hin zum Risiko der Zahlungsunfahigkeit. Die im Betrachtungszeitraum gefassten
Einsparbeschlisse und deren unvollstandige Umsetzung wirkten dem kontinuierlich

sinkenden Finanzmittelbestand nicht ausreichend entgegen.®

Bei der Prifung der diesbeziiglichen Uberwachungstatigkeit des Verwaltungsrats
stellte der Landesrechnungshof fest, dass dieser nicht die gebotene Sorgfalt walten

lie, als er den mittelfristigen Finanzplanungen des rbb zustimmte. Die im Betrach-

8

9

§ 28 Absatz 2 Satz 3 Staatsvertrag n. F.; vgl. auch Ziffer 4.1 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.

AbschlieBender Bericht des RHvB gemal} § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag iber die gemeinsam abgestimmte
Prufung ausgewahlter Teilbereiche der Haushalts- und Wirtschaftsfihrung des rbb durch den Rechnungshof
von Berlin und den Landesrechnungshof Brandenburg, Teilprifung: Prifung der wirtschaftlichen Gesamt-
situation des rbb (Teil 1 — Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage) vom 7. November 2023.

6



tungszeitraum aufgestellten mittelfristigen Finanzplanungen umfassten jeweils einen
Zeitraum von funf Jahren und prognostizierten fir die entsprechenden letzten beiden
Planungsjahre immer ein Liquiditatsdefizit. Die damalige Geschéaftsleitung des rbb
verwies stets auf initiierte bzw. erforderlich werdende Einsparmaflinahmen. Welche
Maflinahmen konkret gemeint sind und welchen finanziellen Effekt diese haben
werden, erfragte der Verwaltungsrat nicht. Stattdessen hielt es ein Gremienmitglied
beispielsweise bei der Planung im Jahr 2018 fur ,augenféllig, dass es ohne eine
Erhdhung des Beitrags nicht gehen® werde. Ein anderes Gremienmitglied merkte an,
dass selbst eine Erhohung des Rundfunkbeitrags um einen Euro keinen ausgegli-
chenen Haushalt zur Folge hatte. Zu der Ende 2021 aufgestellten mittelfristigen
Finanzplanung 2021 bis 2025 zog ein Gremienmitglied in Zweifel, ob der rbb trotz der
bisher vorgenommenen Einsparungen ,wirklich mit den Kosten hinkommen*® werde.
Andere Gremienmitglieder auRerten Zuversicht, dass das Restliquiditatsdefizit
sicherlich auffangbar sei und der rbb eine Losung finden werde. Nach Eintritt der Krise
nahm der rbb Ende 2022 einen Kassensturz vor und bezifferte das notwendige
Einsparvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 auf rund 41 Mio.
Euro. Vorrangig wollte der rbb dies durch proportional auf samtliche Direktionen
verteilte Mittelsperrungen erreichen sowie durch nicht ndher definierte ,weitere
Einsparungen®. Wiederum stellten die Verwaltungsratsmitglieder keine Fragen nach

konkreten Einsparmalinahmen.

Der Verwaltungsrat stimmte diesen defizitdren mittelfristigen Finanzplanungen
einstimmig und ohne jegliche Auflagen zu. Es ware jedoch seine Aufgabe gewesen,
auf eine Planung hinzuwirken, mit welcher der rbb stets in der Lage ist, seine

Zahlungsverpflichtungen und seinen staatsvertraglichen Auftrag zu erfullen.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass der Verwaltungsrat seiner diesbezlglichen
Uberwachungsaufgabe kiinftig sorgfaltig nachkommt. Hierfir muss er eine Auflistung
und monetare Bezifferung der konkreten EinsparmalRnahmen einfordern und deren
Effektivitat kritisch hinterfragen. Mindestens muss er im Falle defizitdrer Finanz-
planungen seine Zustimmung daran knupfen, dass der rbb kurzfristig weitere Einspar-
malinahmen erarbeitet sowie ausflhrlich und regelmaRig Uber die Umsetzung und
Wirksamkeit der Malinahmen berichtet. Als letztes Mittel verbliebe die Verweigerung
seiner Zustimmung, um den rbb zu einer sparsameren und wirtschaftlicheren Planung

zu verpflichten.
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Befassung des Verwaltungsrats mit dem Digitalen Medienhaus
Planung und Finanzierung des Digitalen Medienhauses

Hinsichtlich der operativen Vorbereitung und Finanzierung der BaumalRnahme
Digitales Medienhaus (DMH) verweist der Landesrechnungshof auf die Feststellun-
gen des RHvB." Bei seiner gremienbezogenen Prifung untersuchte der Landes-
rechnungshof die Uberwachung des Bauvorhabens durch den hierfiir zustandigen

Verwaltungsrat.

Im September 2018 prasentierte der rbb dem Verwaltungsrat eine Planung zur
Errichtung des DMH. Dieses sollte crossmediale Arbeits- und Produktionsprozesse
unter einem Dach erméglichen. In dieser frihen Projektphase stellte der Verwaltungs-
rat noch kritische Nachfragen zur Bedarfsplanung, zur Wirtschaftlichkeit und zum
Kostenrahmen. Der rbb fihrte damals unter anderem aus, dass der exakte Flachen-
bedarf auch von der Bauplanung und dem zu erarbeitenden Nutzungskonzept
abhange. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sei vorgesehen, aber erst aufzustellen,
wenn sich die Planungen konkretisierten. Im weiteren Projektverlauf hielt der Verwal-
tungsrat diese elementaren Fragen kaum nach. Er versdumte es wiederholt, eine
konkrete und vollstandige Kostenschatzung zu verlangen und stimmte dann
am 26. November 2020 einstimmig der Errichtung des DMH zu, dessen Kosten der
rbb ein halbes Jahr zuvor in einer nur groben Aufstellung mit 117 Mio. Euro
.=angenommen* hatte. Gleichzeitig stimmte der Verwaltungsrat auf dieser vorlaufigen
Grundlage der Inanspruchnahme von Fremdmitteln ,in erforderlicher Hohe“ und dem

Abschluss entsprechender Kreditvertrage zu.

Anfang November 2021 informierte ein vom rbb beauftragter externer Projekt-
manager in einer Verwaltungsratssitzung, dass die eingereichten Generalunter-
nehmerangebote Uber dem gesteckten Kostenrahmen lagen. Der rbb bezifferte die
Abweichung auf mehr als 35 %. Gleichwohl genehmigte der Verwaltungsrat in seiner
Sitzung am 2. Dezember 2021 einstimmig eine mittelfristige Finanzplanung, die fur
das DMH nur die bislang benannten ,Gesamtkosten® von 117 Mio. Euro beinhaltete,
ohne die Diskrepanz zu der angekindigten signifikanten Kostensteigerung zu

hinterfragen.

10 AbschlieRende Berichte des RHvB gemaR § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag (iber die gemeinsam abgestimmte

Prifung ausgewahlter Teilbereiche der Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des rbb durch den Rechnungshof
von Berlin und den Landesrechnungshof Brandenburg, Teilpriifung: Vorbereitung der BaumafRnahme Digitales
Medienhaus vom 14. Oktober 2024 sowie Teilprifung: Prifung der wirtschaftlichen Gesamtsituation des rbb
(Teil 2 — Beratungsleistungen und Kredite) vom 7. November 2023.
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Am 9. Marz 2022 ersuchte der rbb den Verwaltungsrat, der Errichtung des
,Gebaudes” mit einer derzeitigen Kostenprognose von nunmehr 125 Mio. Euro und
der Aufnahme entsprechender Kreditgesprache zuzustimmen. Die Beschlussvorlage
ging dem Verwaltungsrat erst zwei Tage vor der Sitzung zu. Der rbb kiindigte an, die
Planungen nach der Beschlussfassung noch weiter zu detaillieren und die Kosten
genauer zu ermitteln. Die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, die bereits
zunehmend kritische Fragen gestellt hatte, auRerte deutliche Bedenken, da die
Gesamtkosten bisher nicht untersetzt und damit intransparent seien. Dennoch
stimmte der Verwaltungsrat — mit ihrer Enthaltung — dem Beschlussvorschlag zu und
ermachtigte den rbb aullerdem, einen Kreditvertrag zur Zwischenfinanzierung von

31 Mio. Euro abzuschlielRen.

Erst im weiteren Jahresverlauf duRerten dann auch andere Verwaltungsratsmitglieder
Bedenken. Ende August 2022, nach Eintritt der Krise, prognostizierte der rbb einen
Gesamtkostenrahmen von 188 Mio. Euro. Am 1. Dezember 2022 bezifferte der rbb
unter der Interims-Intendantin die Gesamtkosten auf nunmehr circa 311 Mio. Euro.
Erstmals sei nun eine Kostenbetrachtung angestellt worden, welche nicht nur die
reinen Baukosten und die technische Ausstattung bertcksichtige, sondern auch die
Miete flr Ausweichquartiere, Personalkosten, Finanzierungskosten sowie einen
realistischen Wagniszuschlag. Der Verwaltungsrat stimmte daraufhin dem Vorschlag

des rbb zur sofortigen Beendigung des Bauvorhabens DMH zu.

Der Landesrechnungshof verkennt nicht, dass der rbb den Verwaltungsrat unzurei-
chend und teilweise schleppend in Bezug auf das DMH informierte. Dennoch musste
den Mitgliedern des Verwaltungsrats klar sein, dass die ihnen im November 2020 und
im Marz 2022 vorgelegten Daten bei Weitem nicht ausreichten, um Entscheidungen
zu treffen, die ihrer Sorgfaltspflicht gerecht werden. Sie hatten darauf bestehen
mussen, dass der rbb eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vornimmt und seine
Kostenprognosen detailliert unterlegt. Der Landesrechnungshof erwartet, dass der
Verwaltungsrat bei der Genehmigung und Uberwachung von MaRnahmen der

Geschéftsleitung bereits in der Planungsphase die gebotene Sorgfalt wahrt.



4.2

Beratungsvertrage im Zusammenhang mit dem Digitalen Medienhaus

Gemal § 18 Absatz 3 Nr. 8 Staatsvertrag a. F. bedurfte jedes sonstige Rechts-
geschaft, dessen Gegenstand einen Wert von 200.000 Euro Uberschreitet, der
Zustimmung des Verwaltungsrats. Bei mehreren das DMH betreffenden Beratungs-

vertragen versaumte es der rbb, diese Zustimmung einzuholen:

Vertragsgegenstand Urspringliche
Auftragssumme

Beratungsvertrag zur Erarbeitung eines Raum- und Funktions- 243.283 €

programmes fiir DMH und Crossmediales Newscenter 1.0

Anwaltliche Beratungsleistungen sowie gerichtliche und 892.500 €

auliergerichtliche Vertretung betreffend das DMH

Beratungsvertrag zur Biro- und Organisationsplanung im 701.041 €

Zusammenhang mit dem DMH

Beratungsvertrag fiur die Projektplanung und -realisierung des DMH 218.663 €

Tabelle: Abschluss von Beratungsvertragen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats

Quelle: Projektstatusbericht nach Eintritt der Krise, vorgelegt zur Verwaltungsratssitzung
am 1. Dezember 2022.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass der Verwaltungsrat zukunftig gemeinsam mit
der rbb-Operative die konsequente Wahrung seiner Zustimmungsvorbehalte sicher-
stellt.

Des Weiteren missachtete der damalige Verwaltungsratsvorsitzende die Organ-
gesamtverantwortung des Verwaltungsrats bei der Mandatierung einer Rechts-
anwaltskanzlei. Im September 2021 schlug er dem Verwaltungsrat vor, mit Blick auf
die komplexen Verfahren zur Errichtung des DMH rechtlich untersuchen zu lassen,
ob die vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden. Es gehe um die
Begutachtung bereits getroffener Entscheidungen und eine Begleitung bis zum
Verfahrensende. Der Verwaltungsrat mandatierte den Vorsitzenden daraufhin, eine

geeignete Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen.

Die sodann beauftragte Kanzlei duf3erte sich in ihrem daraufhin erstellten Gutachten
zur Frage, ob und inwieweit die Auftragsverhaltnisse mit einigen fur das Bauprojekt
DMH beauftragten Beratern zukulnftig fortgesetzt werden kdnnen. Der Verwaltungs-
ratsvorsitzende leitete den anderen Verwaltungsratsmitgliedern das Gutachten nicht
zu, sondern informierte diese in der Sitzung am 4. November 2021 lediglich daruber,
dass nach den vorliegenden Prifungsergebnissen kein Fehlverhalten bei den

bisherigen Ausschreibungen fiir die Beratungsleistungen festzustellen sei. Fir die
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damalige stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende waren die Ausflihrungen des
Vorsitzenden nicht nachvollziehbar und sie fragte nach dem Ausléser fir die
rechtliche Prifung. Der Vorsitzende teilte darauthin mit, ,handelnde Personen und
Vorgange hier nicht im Detail benennen® zu wollen. Gleichwohl stellte er das
Gutachten gemeinsam mit der Anwaltskanzlei in einer Sitzung der Direktorinnen und
Direktoren des rbb am 15. November 2021 ausfiihrlich vor. Daraufhin beauftragte der
rbb die Anwaltskanzlei, Vertragsentwdurfe fur die zuklnftige Mandatierung verschie-
dener DMH-Berater zu erstellen; der Verwaltungsratsvorsitzende war in den dies-

bezlglichen Schriftwechsel involviert.

Der Verwaltungsratsvorsitzende verletzte hiermit seine Informationspflicht gegentber
den anderen Verwaltungsratsmitgliedern. Diese hatten es andererseits nicht hinneh-
men durfen, dass der Vorsitzende ihnen Uberwachungsrelevante Informationen zum

Bauvorhaben DMH vorenthalt.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass der Verwaltungsrat die Organgesamt-

verantwortung stets wahrt.

Handhabung des Zustimmungsvorbehalts des Verwaltungsrats bei sonstigen

Rechtsgeschiaften mit einem Gegenstandswert von mehr als 200.000 Euro

Wie bereits dargestellt, bedurfte jedes sonstige Rechtsgeschaft, dessen Gegenstand
einen Wert von 200.000 Euro Uberschritt, der Zustimmung des Verwaltungsrats.
In enger Auslegung dieses Zustimmungsvorbehalts ersuchte der rbb den Verwal-
tungsrat nicht um Zustimmung zu Einzelvertragen, die unterhalb dieses Schwellen-
werts blieben, auch wenn der Einzelvertrag zusammen mit anderen Vertragen eine
inhaltlich zusammenhangende MalRnahme mit einem Gesamtwert von mehr als
200.000 Euro bildete.

Der Verwaltungsrat tolerierte diese Handhabung und hinterfragte sie erst nach Eintritt
der Krise. In der Verwaltungsratssitzung am 13. Oktober 2022 flhrte die damalige
stellvertretende Vorsitzende aus, dass der Verwaltungsrat seine Zustimmung zu
sonstigen Rechtsgeschaften auch dann fur notwendig erachte, wenn diese eine
zusammenhangende Maflnahme bilden und in Summe den zustimmungspflichtigen
Schwellenwert Uberschreiten. Hierauf verstandigte sich der Verwaltungsrat mit dem
rbb im Dezember 2022.

Die alte staatsvertragliche Regelung barg die Gefahr, dass Malnahmen oder

Vertrage kinstlich gestiickelt werden, um den Zustimmungsvorbehalt des Uber-
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wachungsorgans zu umgehen. Entsprechend der Empfehlung des Landesrech-
nungshofs haben die Staatsvertragsgeber nunmehr prazisiert, dass jedes sonstige
einzelne Rechtsgeschaft oder inhaltlich und zeitlich zusammenhangende Rechts-
geschafte, die einzeln oder zusammen einen Wert von 200.000 Euro Uberschreiten,

dem Verwaltungsrat zur Zustimmung vorzulegen sind."

6. Befassung der Uberwachungsgremien mit der vom RHvB durchgefiihrten

Priifung der rbb-Personalausgaben

Die Aufwendungen fur die angestellten sowie freien Beschaftigten pragen die
wirtschaftliche Lage der Rundfunkanstalten entscheidend und haben mafRgeblichen

Einfluss auf die Héhe der Rundfunkbeitrage.

Im Jahr 2017 prifte der RHvB die Personalausgaben des rbb fir dessen fest-
angestellte Tarifbeschaftigte. Damals machte der Personalaufwand fir die Festange-
stellten 25,5 % der operativen Gesamtaufwendungen des rbb aus. Der RHvB bean-
standete bei seiner Prifung das deutlich GUber dem o&ffentlichen Dienst der Lander
liegende Gehaltsniveau sowie diverse Gehaltsbestandteile, darunter intransparente
Zulagen. Des Weiteren bewertete der RHvB das System zur Bewertung der Arbeits-
gebiete und zur Zuordnung der rbb-Beschaftigten zu den Vergltungsgruppen als

intransparent.’?

Die damaligen Uberwachungsgremien haben die gravierenden Beanstandungen
des RHvB weder kritisch erortert noch auf eine Absenkung der Vergutungen bzw. ein
Abbremsen der diesbezuglichen Dynamik hingewirkt. Insbesondere der Verwaltungs-
rat ware hierzu jedoch verpflichtet gewesen, denn seine Aufgabe ist es, zu Uber-
wachen, dass die Geschaftsfihrung des rbb in wirtschaftlicher und sparsamer Weise
erfolgt. Auch obliegt ihm die Zustimmung zum Abschluss von Tarifvertrdgen durch
den rbb.

Der damalige Verwaltungsratsvorsitzende kam seiner Informationspflicht gegeniber
den ubrigen Gremienmitgliedern nicht nach und verstiel3 damit gegen den Grundsatz
der Organgesamtverantwortung. Er hatte sowohl den ihm zugegangenen Entwurf der
Prafungsmitteilung als auch deren finale Ausfertigung umgehend samtlichen

Verwaltungsratsmitgliedern zuleiten mussen. Umso wichtiger ware dies gewesen, als

' Soweit es sich nicht um programmbezogene Vertrdge handelt. § 25 Absatz 3 Nr. 10 Staatsvertrag n. F.;
Ziffer 2.5.2 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.

2. Bericht nach § 14a Rundfunkstaatsvertrag zur Priifung der Personalausgaben des rbb (Geschaftsjahre 2015/
2016) im Jahresbericht 2018 des RHvB.
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der Verwaltungsrat zu dieser Zeit den zwischen rbb und Gewerkschaften verhandel-
ten Gehaltstarifvertrag 2017 zu behandeln hatte. Obwohl in diesem Tarifvertrag eine
Erhéhung der Gehalter, Honorare und Ausbildungsvergitungen vorgesehen war,
blieben die Beanstandungen des RHvB zum Gehaltsgeflige in der beschlussfassen-
den Verwaltungsratssitzung unerwahnt. Der Verwaltungsrat stimmte dem Gehalts-

tarifvertrag Ende 2017 einstimmig zu.

Auch in der Folgezeit, als der gesamte Verwaltungsrat mittlerweile Kenntnis von der
Existenz des Prufungsberichts erhalten hatte, verlangten die anderen Verwaltungs-
ratsmitglieder nicht dessen Vorlage und ausfiihrliche Erdrterung. Es folgte lediglich
ein Vortrag der zustandigen Berichterstatterin, der die Ubrigen Verwaltungsratsmit-
glieder ausweislich des Protokolls jedoch nicht angemessen Uber die Beanstandun-
gen des RHvB informierte. Das vom Verwaltungsrat praktizierte Berichterstatter-
prinzip entband die anderen Verwaltungsratsmitglieder auch nicht von einer eigenen

Befassung mit diesem wesentlichen Prufungsbericht.

Auch die Rundfunkratsmitglieder hatten eine Befassung mit den Feststellungen des
RHvB in ihrem Gremium einfordern missen, da der Rundfunkrat ebenfalls gesetz-
licher Adressat der Prifungsfeststellungen des RHvB war und zudem die Beschluss-
fassungskompetenz fir den Wirtschaftsplan des rbb hatte. Auch nachdem ein
Mitglied im September 2018 dartber informierte, dass es von der Arbeitsgemein-
schaft Dokumentarfilm darum gebeten worden sei, sich mit der Kritik des RHvB zu

beschaftigen, diskutierte der Rundfunkrat die Feststellungen des RHvB nicht naher.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass die Uberwachungsgremien des rbb sich
intensiv mit den Prufungsfeststellungen der Rechnungshdéfe auseinandersetzen. Dies
setzt voraus, dass die Gremienvorsitzenden ihrer diesbezuglichen Informationspflicht
gegenlber den Ubrigen Mitgliedern vollumfanglich nachkommen und diese ihre

Informationsversorgung auch einfordern.

Die amtierenden Gremienvorsitzenden kiindigten konkret fir die gremienbezogenen
Feststellungen des Landesrechnungshofs an, eine Beratung sowohl im Prifungs-
ausschuss des Verwaltungsrats als auch im Haushalts- und Finanzausschuss des
Rundfunkrats vorzuschlagen. Der Landesrechnungshof sieht dem Ergebnis mit

Interesse entgegen.

13



7. Befassung des Verwaltungsrats mit den Dienstvertragen der Intendantin und

anderer auBertariflich vergiiteter Beschiftigter

Der Abschluss des Dienstvertrags mit der Intendantin ist nach dem Staatsvertrag
die Aufgabe des Verwaltungsrats. Des Weiteren hat der Verwaltungsrat einen
Zustimmungsvorbehalt in Bezug auf Anstellungsvertrage mit den Direktorinnen und
Direktoren sowie anderen Angestellten, deren Bezlige Uber der héchsten Tarifgruppe
liegen (AT-Vertrage).” Diese Aufgaben sind dem Verwaltungsrat als Kollegialorgan
zugewiesen. Der damalige Verwaltungsrat lie es jedoch vielfach zu, dass sein

Vorsitzender die Organgesamtverantwortung des Verwaltungsrats unterlief:

— Der damalige Verwaltungsratsvorsitzende berichtete den anderen Gremienmit-
gliedern in 15 ordentlichen Sitzungen Uber verschiedene AT-Vertrdge, die der
Beschlussfassung des Verwaltungsrats unterlagen. Er erstattete dabei lediglich
mandlich Bericht; in keinem dieser Falle ist der Beschlussgegenstand den ande-
ren Verwaltungsratsmitgliedern rechtzeitig und hinreichend konkret in der Tages-
ordnung angekundigt worden. Vorlagen mit allen wesentlichen Vertragsinhalten
lagen den Verwaltungsratsmitgliedern selbst zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung nicht vor. Dies betraf zum Beispiel den Vertrag mit der am 10. September
2020 wiedergewahlten damaligen Intendantin, dem der Verwaltungsrat zustimm-
te, nachdem der Vorsitzende die von ihm verhandelten Vertragsbedingungen

lediglich mdndlich vorgetragen hatte.

— Im September 2020 berichtete der Verwaltungsratsvorsitzende dem Verwal-

tungsrat mandlich Uber die beabsichtigte vorzeitige Aufhebung eines AT-Vertrags

und die diesbeziiglichen Bedingungen. Der AT-Vertrag mit dem betreffenden
damaligen Mitglied der Geschéftsleitung hatte zwei Jahre nach dem Aufhebungs-
zeitpunkt geendet. Mit der Aufhebung ging die sofort beginnende Ruhegeld-
zahlung einher. Der Verwaltungsrat stimmte ohne konkrete Beschlussankindi-
gung und ohne Beschlussvorlage zu. Mit dem in den ,Ruhestand® gehenden
Geschéftsleitungsmitglied schloss der rbb zeitgleich einen Beratervertrag mit
fester monatlicher Vergitung. Beraterhonorar und Ruhegeldzahlung entspra-

chen in Summe der zuvor bezogenen monatlichen Basisvergutung.

13§18 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 Nr. 5 Staatsvertrag a. F.; ebenso § 25 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 Nr. 6
Staatsvertrag n. F.
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— Selbst Uber die Einfilhrung eines neuen variablen Vergutungskonzepts zum

1. April 2018 zur ,Honorierung der Geschaftsleitung® unterrichtete der Verwal-
tungsratsvorsitzende den Verwaltungsrat lediglich mindlich. Die damit einher-
gehenden massiven Mehrkosten hinterfragte der Verwaltungsrat nicht, bevor er
der Neufassung der Vertrage allgemein zustimmte. Die Geschaftsleitung erhielt
im Zeitraum vom 1. April 2018 bis 31. Marz 2022 entsprechende variable Beziige
von rund 837.000 Euro.' Die Zielvereinbarungen mit der damaligen Intendantin
schloss der Verwaltungsratsvorsitzende im Alleingang. Auch die Zielerreichung
stellte er ohne Beteiligung des Verwaltungsrats fest. Die Intendantin schloss,
wiederum ohne Beteiligung des Verwaltungsrats, die Zielvereinbarungen mit den
weiteren Mitgliedern der Geschéaftsleitung und stellte die Zielerreichung fest. Der
Verwaltungsrat nahm es hin, dass hierbei weder sein Zustimmungsvorbehalt
eingehalten, noch dass er Uber Inhalt und Erreichen der vereinbarten Ziele
unterrichtet wurde. Das variable Vergltungskonzept wurde auch auf AT-Beschaf-

tigte unterhalb der Geschéaftsleitungsebene angewandt.

— Des Weiteren stimmte der Verwaltungsrat im November 2018 dem Abschluss

eines AT-Vertrags zu, dessen Laufzeit erst 31 Monate spater beginnen sollte,

ohne dass der Grund dafir hinreichend dokumentiert war. Es war vorgesehen,
dass der Mitarbeiter (A) einer anderen Rundfunkanstalt, welcher leitend in einer
ARD-Gemeinschaftseinrichtung tatig war, zum 1. Januar 2019 mit neuen Auf-
gaben und einem neuen AT-Vertrag zum rbb wechselt. Regular hatte seine
Leitungstatigkeit in der ARD-Gemeinschaftseinrichtung zum 30. Juni 2021 geen-
det; diese sollte mit seinem Wechsel ein anderer Beschaftigter derselben Rund-
funkanstalt zu identischen Konditionen Ubernehmen. Nach einem Beschluss der
Intendantinnen und Intendanten der ARD sollte ab 1. Juli 2021 dann nicht mehr
diese Rundfunkanstalt, sondern der rbb die betreffende Leitungsposition in
der ARD-Gemeinschaftseinrichtung besetzen. Hierflr hatte der rbb bereits im
November 2018 einen eigenen Mitarbeiter (B) vorgesehen. In der Beschluss-
vorlage an den Verwaltungsrat flihrte der rbb an, dass es aus strategischen
Erwagungen wichtig sei, den diesbezliglichen Vertrag mit (B) bereits jetzt abzu-
schlieRen. Der Vertrag sollte den bisherigen Konditionen dieser Leitungsposition
in der ARD-Gemeinschaftseinrichtung entsprechen und fir die Zeit vom 1. Juli

2021 bis 30. Juni 2026 geschlossen werden. Die Konditionen der Leitungs-

14 AbschlieRender Bericht des RHvVB gemal § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag tiber die gemeinsam abgestimmte
Prufung ausgewahlter Teilbereiche der Haushalts- und Wirtschaftsfihrung des rbb durch den Rechnungshof
von Berlin und den Landesrechnungshof Brandenburg, Teilprifung: Priufung des Vergutungssystems und der
Anstellungsvertrage leitender Angestellter vom 7. November 2023, Seite 10.
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position waren in der Vorlage nicht beziffert. Der Verwaltungsrat stimmte dem
Vertragsabschluss dennoch zu. Laut Protokoll Uber die Verwaltungsratssitzung
hatte die damalige Intendantin hier mandlich Gber die Einzelheiten zu den

Personalvorschlagen sowie Vertragsanpassungen informiert.

In allen vorstehend beschriebenen Personalvorgangen nahm der Verwaltungsrat
seine Aufgabe und Sorgfaltspflicht unzureichend bzw. gar nicht wahr. Die Gbrigen
Verwaltungsratsmitglieder lieRen es insbesondere zu, dass der damalige Verwal-
tungsratsvorsitzende seine mit diesem Amt verbundene besondere Sorgfaltspflicht
verletzte und die Organgesamtverantwortung unterlief. Durch seinen ausschlief3lich
madndlichen Vortrag war den anderen Gremienmitgliedern eine ordnungsgemalle
Vorbereitung auf die von ihnen zu fassenden Beschlusse nicht mdglich. Sie handelten
sorgfaltswidrig, indem sie ohne hinreichend detaillierte Beschlussvorlage Vertragen
zustimmten, die den rbb auf mehrere Jahre banden und auch mit Versorgungs-
zusagen einhergingen. Nicht zuletzt leiden samtliche Beschlusse des Verwaltungs-
rats Uber zuvor nicht angekiindigte Gegenstdnde an einem schwerwiegenden
Verfahrensmangel. Der Verwaltungsrat hatte es auch nicht zulassen durfen, dass er
in Bezug auf die variablen Vergutungen aufien vor blieb. Hierbei handelte es sich

ebenfalls um zustimmungspflichtige Vertragsbestandteile.

Der Landesrechnungshof empfiehlt dem rbb, in Bezug auf den Komplex der Leitungs-
vergutungen einen Schadenersatzanspruch insbesondere gegen den damaligen

Verwaltungsratsvorsitzenden zu prifen.

Den Staatsvertragsgebern hatte der Landesrechnungshof empfohlen, das System
der aulBertarifichen Vergutung sowie den Abschluss entsprechender Zielverein-
barungen klarstellend ausdrucklich unter den Vorbehalt der Zustimmung des Verwal-
tungsrats zu stellen. Im neuen Staatsvertrag ist dies geschehen.’s Des Weiteren
regelt der neue Staatsvertrag ausdricklich, dass den Gremienmitgliedern mit der
Ladung die Beschlussgegenstadnde mitzuteilen und Beschlussvorlagen innerhalb
einer angemessenen Frist vor der Sitzung vorzulegen sind."® Der Landesrechnungs-
hof begrii3t die Konkretisierung dieser Vorgabe in der 2024 neugefassten Geschafts-

ordnung des Verwaltungsrats.'”

15§ 25 Absatz 3 Nrn. 6 und 7 Staatsvertrag n. F.; Ziffer 2.8.4 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.
16§ 22 Absatz 3 und § 26 Absatz 2 Staatsvertrag n. F.
17 8§ 4 bis 7 Geschéftsordnung des rbb-Verwaltungsrats in der Fassung vom 7. November 2024 (GO-VR n. F.).
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Die amtierenden Gremienvorsitzenden teilten dem Landesrechnungshof in ihrer
Stellungnahme mit, dass spatestens seit Beginn der Amtszeit des derzeitigen
Verwaltungsrats die vom Landesrechnungshof benannten Mangel abgestellt seien.
Unter anderem werde jede anstehende Befassung mit einem AT-Vertrag explizit auf
der Tagesordnung angekiindigt; eine aussagekraftige Beschlussvorlage bilde sodann
die Grundlage fir den Austausch im Verwaltungsrat. In Einzelfallen wirden dem
gesamten Verwaltungsrat auch die Vertragsentwurfe zur Verfugung gestellt oder von
diesem angefordert. Auch habe der Verwaltungsrat ein neues AT-Konzept verab-
schiedet, welches die AT-Vergutungsstruktur vereinheitliche und im rbb-Intranet

veroffentlicht sei.

Befassung des Verwaltungsrats mit der Arbeit der Internen Revision

Aufgabe einer Internen Revision ist es, unabhangige und objektive Prifungs- und
Beratungsleistungen innerhalb des Unternehmens zu erbringen. Sie ist damit wesent-
licher und prozessunabhangiger Teil des Internen Kontrollsystems (IKS), dessen

Wirksamkeit vom Uberwachungsgremium zu beaufsichtigen ist.

Der Verwaltungsrat befasste sich nicht ausreichend mit der zu geringen Personalaus-

stattung der Internen Revision des rbb (nachfolgend: Revision). Im Jahr 2018 schatz-
te die Revision gegenuber dem Verwaltungsrat ein, dass fur die Grof3e des rbb eine
Anzahl von sieben Revisorinnen und Revisoren regelkonform sei. Demgegeniber
verflugte der rbb damals Uber lediglich drei Revisorinnen und Revisoren, von denen
einer zugleich als stellvertretender Datenschutzbeauftragter fungierte, was circa 30 %
seiner Arbeitszeit beanspruchte. Auch als sich die Zahl der Revisorinnen und Reviso-
ren im Jahr 2019 auf nur noch zwei reduzierte, hinterfragte der Verwaltungsrat die
personelle Ausstattung der Revision nicht hinreichend kritisch. Er unterlieR® es, auf
eine nachhaltige personelle Starkung hinzuwirken. Der Verwaltungsrat gab sich mit
der Auskunft zufrieden, dass der rbb nach Auskunft der Revision insoweit auf externe
Unterstutzung zurickgreife, ohne deren konkreten Umfang zu erfragen. Der rbb kauf-

te im Betrachtungszeitraum nur in geringem Umfang externe Revisionsleistungen ein.

Des Weiteren formulierte die Revision in ihren Jahresberichten in Bezug auf zahl-
reiche Empfehlungen, dass sie von einer Umsetzung ,ausgehe“. Nachfragen des
Verwaltungsrats, warum die Revision keinen Kenntnisstand Uber die tatsachliche
Umsetzung hat, unterblieben. Nach Eintritt der Krise des rbb berichtete der Leiter der
Revision dem Verwaltungsrat, dass es in der Vergangenheit nur teilweise Ruckmel-
dungen aus den Direktionen zur Umsetzung der Revisionsempfehlungen gegeben
habe.
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Die damalige Leitung der Revision war bis September 2018 stimmberechtigtes Mit-
glied im Vergabeausschuss des rbb, wobei Vergabevorgange wiederum der Priifung

der Revision unterlagen. Eine solche operative Prozessbeteiligung beeintrachtigt die

Obijektivitat der Revision bei der Prifung entsprechender Vorgange. Aus diesem
Grund erwirkte die Revisionsleitung selbst ihr Ausscheiden aus dem Vergabeaus-
schuss, was dem Verwaltungsrat bekannt war. Dennoch hinterfragte dieser zwei
Jahre spater nicht, dass ab dem 1. Oktober 2020 die neue Revisionsleitung als
nunmehr beratendes Mitglied des Vergabeausschusses Plausibilitatsprifungen von

Vergabevorgangen vornahm und damit ebenfalls zur Prozessbeteiligten wurde.

Der neue Staatsvertrag regelt nun, dass die Revision des rbb personell und sachlich
so auszustatten ist, dass sie ihre Aufgaben entsprechend den geltenden Standards
effektiv und unabhangig wahrnehmen kann. Die Revisionsleitung hat dem Verwal-
tungsrat regelmafRig, mindestens jahrlich, Gber die Prifungsergebnisse und den
Umsetzungsstand von Empfehlungen zu berichten.’® Der Landesrechnungshof
begriuf3t zudem die nach der Krise vom rbb unternommenen Anstrengungen wie zum
Beispiel die Anderung der Revisionsordnung sowie die personelle Aufstockung der
Revision. Er hatte fiir den Verwaltungsrat auch die Bildung eines standigen Prifungs-
ausschusses empfohlen, der sich unter anderem mit der Uberwachung der Wirksam-
keit der Revision befasst.’ Der 2024 vom Verwaltungsrat eingesetzte Prifungs-
ausschuss wird sich nach Auskunft der amtierenden Gremienvorsitzenden mit den
vom Landesrechnungshof empfohlenen Fragen zu Regelwerk, Berichterstattung und

Ausstattung der Revision beschaftigen.

9. Uberwachung des Compliance Management Systems durch den Verwaltungs-

rat

Das Compliance Management System (CMS) eines Unternehmens umfasst alle von
der Geschéftsleitung ergriffenen Ma3nahmen zur Verhinderung von Versté3en gegen
Gesetz, Satzung und unternehmensinterne Regelungen. Die Uberwachung der Wirk-
samkeit des CMS beim rbb zahlt zu den wesentlichen Aufgaben des Verwaltungsrats

im Rahmen seiner Uberwachung der Geschéftsfiihrung.

8§ 44 Staatsvertrag n. F.; vgl. auch die diesbeziiglichen Empfehlungen des Landesrechnungshofs an die Staats-
vertragsgeber geman Ziffer 3.2.5 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.

19 Ziffer 2.10.2 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.
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Die Revision berichtete dem Verwaltungsrat im Jahr 2018, dass die rbb-internen
Compliance-Vorgaben dem Anspruch eines umfanglichen CMS nicht entsprechen. In
ihren Jahresberichten wies die Revision wiederholt darauf hin, dass sie im Rahmen
ihrer Prifungen auf die konsequente Einhaltung der internen Regularien habe hinwei-
sen mussen. Dennoch wirkte der Verwaltungsrat nicht darauf hin, dass die Geschéafts-
leitung eine geeignete Compliancestruktur mit entsprechenden klaren Aufgaben und

Verantwortungen einrichtet.

Die Rechte und Pflichten der Compliance-Beauftragten waren nicht festgeschrieben
und diese Funktion wurde ab Juli 2019 auch nur zusatzlich von der Datenschutz-
beauftragten des rbb tUbernommen. Diese schatzte gegenidber dem Landesrech-
nungshof ein, dass bereits die datenschutzbezogenen Aufgaben circa 90 % ihrer

Arbeitszeit beanspruchten.

Der Verwaltungsrat versdumte es, sich von der Geschaftsleitung und der
Compliance-Beauftragten Uber das CMS des rbb berichten zu lassen und hierbei

auch die Kapazitaten der Compliance-Beauftragten zu hinterfragen.

Die Staatsvertragsgeber folgten der Empfehlung des Landesrechnungshofs und
verpflichteten den rbb, ein wirksames und anerkannten Standards entsprechendes
CMS sowie eine fachlich weisungsfreie und unabhangige Compliancestelle einzurich-
ten, die auch gegeniiber den Uberwachungsgremien berichtspflichtig ist.22 Der
Landesrechnungshof begrif3t die vom rbb mitgeteilten Mal3nahmen und Bestrebun-
gen zur Neuaufstellung des CMS. Zudem beschloss der 2024 vom Verwaltungsrat

eingesetzte Prufungsausschuss, sich der Prifung des CMS zu widmen.

10. Protokollierung der Gremiensitzungen

Den Sitzungsprotokollen des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats mangelte
es zumeist an der Dokumentation der Beschlussfahigkeit. Da zwischenzeitliche
Abwesenheiten von Gremienmitgliedern allgemein nicht protokolliert wurden und
es teilweise an einer zahlenmafigen Protokollierung der Abstimmungsergebnisse
fehlte, ist zudem nicht auszuschlieRen, dass bei Sitzungen mit ohnehin geringer
Teilnehmerzahl** bei einzelnen Beschlussfassungen gegebenenfalls keine Be-
schlussfahigkeit gegeben war, ohne dass dies auffiel. Der Landesrechnungshof wies

darauf hin, dass fehlende Beschlussfahigkeit einen schwerwiegenden Beschluss-

20§ 9 Absatz 3 Staatsvertrag n. F.; Ziffer 3.2.5 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.
21 Vgl. Tz. 12 des AbschlieRenden Berichts Teil 1.
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mangel darstellt und zur uneingeschrankten Nichtigkeit des Beschlusses flihrt, worauf

Betroffene sich berufen konnten.

Die amtierenden Gremienvorsitzenden teilten aktuell mit, dass die Abstimmungs-

ergebnisse mittlerweile zahlenmalig exakt protokolliert werden.

Die 2024 neu gefasste Geschaftsordnung des Verwaltungsrats bleibt in ihrer Vorgabe
zur Sitzungsprotokollierung?? deutlich hinter der staatsvertraglichen Vorgabe? zurtick.
Angesichts dessen dulRerte der Landesrechnungshof vorsorglich die Erwartung, dass
die Verwaltungsratsprotokolle stets den Diskussionsverlauf in der gebotenen Ausfuhr-
lichkeit abbilden. Der Verwaltungsrat sollte dies schon im eigenen Interesse so prakti-
zieren, um im Zweifelsfall den Sorgfaltsnachweis?* fihren zu kdnnen. Der amtierende
Verwaltungsratsvorsitzende stellte in seiner Stellungnahme eine mdgliche Klarstel-

lung der Geschaftsordnung in diesem Punkt in Aussicht.

1. Fortbildung der Gremienmitglieder

Gremienmitglieder missen die Organisationsstruktur und die wesentlichen Arbeits-
ablaufe der von ihnen zu beaufsichtigenden Einrichtung sowie ihre mit dem Uber-
wachungsmandat verbundenen Rechte und Pflichten, zum Beispiel die Voraus-
setzungen rechtswirksamer Beschlussfassungen, kennen. Ein dementsprechend
strukturiertes Onboarding fur neue Gremienmitglieder war beim rbb nicht eingeflihrt,
was insbesondere fir den Verwaltungsrat mit der niedrigen Mitgliederfluktuation und
einer dadurch mdglichen Einarbeitung neuer Mitglieder durch das Gremium selbst

begriindet wurde.

Auch wahrend der laufenden Amtszeit gebietet es die Sorgfaltspflicht, dass die
Gremienmitglieder des rbb sich regelmalig zu medienspezifischen, betriebswirt-
schaftlichen und rechtlichen Themen fortbilden. Das laufende Fortbildungsangebot
war hier deutlich unzureichend. Im sechsjahrigen Betrachtungszeitraum bestand es
aus insgesamt drei mehrstiindigen Klausurtagungen des Rundfunkrats, zu denen
auch die Verwaltungsratsmitglieder eingeladen waren. An der 2019 abgehaltenen

Tagung zum Thema ,Rolle der Gremien — Relevanz des 6ffentlich-rechtlichen Rund-

22§ 11 Absatz 1 GO-VR n. F. verlangt — anders als die im Betrachtungszeitraum geltende Geschéftsordnung des
Verwaltungsrats — nur noch eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Sitzung, wobei auf den Verlauf der
Sitzung nur einzugehen sei, soweit fiir das Verstandnis der Ergebnisse erforderlich.

28 Nach § 26 Absatz 2 Satz 8 i. V. m. § 22 Absatz 7 Satz 2 Staatsvertrag n. F. ist eine Niederschrift iber den
LVerlauf® der Verwaltungsratssitzungen anzufertigen.

24 Im Sinne von § 16 Absatz 3 Staatsvertrag n. F.
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funks unter besonderer Berlcksichtigung des rbb“ nahmen lediglich 59 % der Rund-
funkratsmitglieder und nur ein Verwaltungsratsmitglied teil. Die Tagungen der Jahre
2017 und 2018 behandelten die Themen ,Qualitatsjournalismus® und ,Recherche &

Investigation und Zukunft des 6ffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland®.

Dass eine bereits zur Amtseinfiihrung stattfindende Schulung der Gremienmitglieder
insbesondere in Bezug auf deren Rechte und Pflichten angezeigt ist, wurde auch
dadurch deutlich, dass ein friheres langjahriges Verwaltungsratsmitglied sich anlass-
lich einer Beschlussfassung uber ein Bauvorhaben ohne belastbare Kostenaufstel-
lung erkundigte, ,ob der Verwaltungsrat auf Grundlage der vorhandenen Informatio-
nen zustimmen duarfe®. Ein Geschéaftsleitungsmitglied musste daraufhin erlautern,
dass der Verwaltungsrat dies bei bestehenden Zweifeln nicht dirfe und seine

Zustimmung ferner an Bedingungen knupfen kdnne.

Erganzend zu den nunmehr im Staatsvertrag n. F. geregelten Fortbildungspflichten2s
empfahl der Landesrechnungshof den Uberwachungsgremien konkrete Inhalte? fiir
Schulungen im Rahmen eines Onboardings und wahrend der laufenden Amtszeiten.
Die amtierenden Gremienvorsitzenden teilten dem Landesrechnungshof in ihrer
Stellungnahme unter anderem mit, dass fuir die Mitglieder des 2025 neu konstituierten
Rundfunkrats schon vor Amtsantritt umfassende Informationen zu Gremienrechten,
-pflichten und -aufgaben sowie zu Aufbau und Angebot des rbb durch die Gremien-
geschéftsstelle bereitgestellt worden seien. Ahnliches sei auch firr die neue Amtszeit
des Verwaltungsrats ab Anfang 2026 geplant. Fur die Rundfunkratsmitglieder enthal-
te die Arbeitsplattform zudem eine Liste aktuell verfigbarer Fortbildungsangebote
und der Rundfunkratsausschuss fur Grundsatzfragen befasse sich mit der Fort-
bildungsthematik. Der Landesrechnungshof begrif3t dies und erwartet, dass die

Gremienmitglieder die Fortbildungsangebote wahrnehmen.

25§ 16 Absatz 5 Staatsvertrag n. F.; Ziffer 3.9 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.

26 Zum Beispiel: Rechte und Pflichten als Gremienmitglied, Internes Kontrollsystem, Risikomanagement, Com-
pliance Management, Wirtschaftsplanung, mittelfristige Finanzplanung, Projektiberwachung, Bilanzanalyse,
Abschlussprifung und Zusammenarbeit mit dem Abschlussprufer.
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12.

Hohe der Aufwandsentschadigung der Gremienmitglieder

Nach dem im Betrachtungszeitraum geltenden Staatsvertrag a. F. hatten die ehren-
amtlich tatigen Mitglieder des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats Anspruch auf
eine pauschale monatliche Aufwandsentschadigung sowie Sitzungsgeld nach Mal3-
gabe der vom Rundfunkrat erlassenen Satzung. Fur jede Sitzungsteilnahme gewahr-
te der rbb nach der alten Satzung? ein Sitzungsgeld von 75 Euro. Die pauschale
monatliche Aufwandsentschadigung betrug fur die Vorsitzenden von Rundfunkrat und
Verwaltungsrat 700 Euro; fur die stellvertretenden Vorsitzenden und die Ausschuss-

vorsitzenden 500 Euro und fur jedes andere Mitglied 400 Euro.

Das Uberwachungsmandat im Verwaltungsrat erforderte erhebliche Qualifikationen,

Sorgfalt und zeitliche Ressourcen, die deutlich Gber den im Staatsvertrag a. F. fest-
gelegten Ehrenamtscharakter hinausgingen.22 Gemessen daran war die festgelegte
Aufwandsentschadigung zu gering. Der Landesrechnungshof empfahl den Staats-
vertragsgebern, das Verwaltungsratsmandat nicht mehr als Ehrenamt, sondern als
vergutetes Nebenamt auszugestalten.2 Mit § 28 Absatz 2 Staatsvertrag n. F. ist dies
umgesetzt und die neugefasste Satzung sieht eine Vergltung von 2.082,85 Euro,
1.041,56 Euro und 780,71 Euro monatlich fur Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzen-

de und weitere Mitglieder des Verwaltungsrats vor.®

Fir den Rundfunkrat empfahl der Landesrechnungshof insbesondere, den Schwer-
punkt bei Gremienmitgliedern ohne Vorsitzfunktion auf die Sitzungsgelder statt auf
die monatlichen pauschalen Aufwandsentschadigungen zu legen. Der Landesrech-
nungshof begruft die neue Satzungsregelung, wonach Gremienmitglieder ohne
Vorsitzfunktion nunmehr geringere pauschale Aufwandsentschadigungen (275 Euro
monatlich) und dafir héhere Sitzungsgelder (250 Euro fir Rundfunkratssitzungen,
125 Euro fir Ausschusssitzungen) erhalten.’” Dies korrespondiert mit der Sorgfalts-
pflicht einer kontinuierlichen Teilnahme an den Gremiensitzungen, in welchen sich

die Willensbildung eines Uberwachungsorgans primar vollzieht.3
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32

Satzung des rbb vom 30. Juni 2003 in der Fassung vom 6. Dezember 2018.
Vgl. Tzn. 7 und 8 des AbschlieRenden Berichts Teil 1.

Ziffer 4.1 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.

§ 33 Absatz 1 der Satzung des rbb in der Fassung vom 11. April 2025.

§ 32 Absatz 1 der Satzung des rbb in der Fassung vom 11. April 2025.

Vgl. die Feststellungen zur mangelnden Sitzungsteilnahme in Tz. 12 des AbschlieRenden Berichts Teil 1.
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13.

Auszahlung von Umsatzsteuer auf die Gremienvergiitung des Verwaltungsrats-

vorsitzenden im Jahr 2021

Im Januar 2021 bat der damalige Verwaltungsratsvorsitzende die damalige Juristi-
sche Direktorin, ihm seine pauschale Aufwandsentschadigung und seine Sitzungs-
gelder zuzlglich Umsatzsteuer auszuzahlen. Die Hauptabteilung Finanzen aufierte
hierzu in diversen E-Mails an damalige Geschéftsleitungsmitglieder Bedenken, unter
anderem mit Verweis auf die rechtliche Einschatzung des ARD-Steuerblros, wonach
auf Gremienvergutungen grundsatzlich keine Umsatzsteuer auszuzahlen sei. Der
damalige rbb-Verwaltungsdirektor leitete sodann im Februar 2021 der damaligen
Intendantin, der damaligen Juristischen Direktorin und der damaligen Leiterin der
Intendanz einen allgemeinen Hinweis des Verwaltungsdirektors einer anderen Rund-
funkanstalt zu, wonach das ARD-Steuerbiro eindeutig empfohlen habe, keine
Umsatzsteuer auszuzahlen. Weiterhin machte die Hauptabteilung Finanzen abtei-
lungsintern darauf aufmerksam, dass die Satzung keine zuséatzliche Auszahlung von
Umsatzsteuer vorsehe und dies im Ergebnis zu einer Erhéhung der vom rbb
zu zahlenden Vergutung fuhren wirde. Dennoch entschied die Geschaftsleitung im
Marz 2021, die Gremienvergutung fir den Verwaltungsratsvorsitzenden rickwirkend
ab Januar zuzlglich Umsatzsteuer auszuzahlen. Die Auszahlungen summierten sich
fur das Jahr 2021 auf insgesamt 1.738,50 Euro.

Der Landesrechnungshof beanstandet, dass die Geschaftsleitung dem Begehren des
Verwaltungsratsvorsitzenden trotz klaren Abratens des ARD-Steuerbtiros und erheb-
licher rbb-interner Bedenken nachkam. Darin lag ein dem Grunde nach gravierender
Verstol gegen die Gebote der Ordnungsmafigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit.

Der rbb machte in seiner Stellungnahme geltend, dass das ARD-Steuerbiiro Anfang
2021 lediglich davon ausgegangen sei, dass die an die Gremienmitglieder gezahlten
Aufwandsentschadigungen grundsatzlich nicht der Umsatzbesteuerung zu unter-
werfen seien. Das ARD-Steuerblro habe es aber fir ,vertretbar® gehalten, im Falle
des rbb-Verwaltungsrats und der Ubernahme der Umsatzsteuer durch den rbb eine
Einzelfallentscheidung zu treffen. Es habe auch die Rechtsauffassung, dass eine
Versteuerungspflicht bestehe, fir grundsatzlich zumindest denkbar gehalten. Somit
sei festzuhalten, dass es zwar grundséatzlich eine andere Auffassung zur Frage der
Steuerpflicht bezlglich der Aufwandsentschadigung gegeben habe, nicht jedoch eine
ausdrucklich gegenteilige Auffassung der ARD dagegen, dem Verwaltungsrats-

vorsitzenden die Umsatzsteuer zusatzlich auszuzahlen. Auch die Zweifel der Haupt-
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abteilung Finanzen hatten sich allein gegen die Umsatzsteuerpflicht der Aufwands-
entschadigungen gerichtet, nicht jedoch grundsétzlich gegen die Ubernahme dieser
Kosten, sofern sie fir die Gremienmitglieder anfielen. Die Auffassung des ARD-
Steuerblros und der Hauptabteilung Finanzen, dass gar keine Umsatzsteuer auf
Gremienvergltungen anfalle — woraus selbstverstandlich folge, dass eine solche
nicht an ein Gremienmitglied ausgezahlt werden sollte — habe sich im Nachhinein als
nicht zutreffend gezeigt. Infolge einer einschlagigen Anderung des Umsatzsteuer-
anwendungserlasses Mitte 2021 habe die Finanzkommission der ARD sich auf den
Standpunkt gestellt, dass in diesen Fallen die Gremienvergutung [ab 2022] grund-
satzlich mit Umsatzsteuer auszuweisen ist. Somit habe sich das Handeln des rbb im
Nachhinein als jedenfalls vertretbar herausgestellt. Ein Handeln entgegen einer in der
ARD bestehenden Auffassung kdnne auch nicht per se als Verstol3 gegen die Gebote
der OrdnungsmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bewertet werden. Der rbb
musse immer die Mdglichkeit besitzen, eine eigene Bewertung von Sachverhalten

vorzunehmen.

Der Landesrechnungshof halt an seiner Bewertung zur hier gegenstandlichen
Entscheidung der rbb-Geschaftsleitung im Marz 2021, zusatzlich Umsatzsteuer an
den damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden auszuzahlen, fest. Zu diesem Zeitpunkt
verwiesen sowohl das ARD-Steuerbiro als auch die Hauptabteilung Finanzen des
rbb sehr deutlich auf ihre anderslautende rechtliche Bewertung und sprachen sich im
Ergebnis gegen die Zahlung aus. Nach den vorgelegten Unterlagen hatte das ARD-
SteuerbUlro eine abweichende Einzelfallentscheidung auch nicht ohne Weiteres und
vorbehaltlos als vertretbar bezeichnet. Insbesondere héatte diese Entscheidung
vorausgesetzt, dass der Einzelfall steuerrechtlich grindlich geprift wurde. Eine
solche eigene rechtliche Bewertung hatte die rbb-Geschaftsleitung gerade nicht
angestellt. Vielmehr hatte sie ausweislich des dem Landesrechnungshof vorliegen-
den Schriftwechsels selbst erhebliche rechtliche Bedenken gegen die Auszahlung
von Umsatzsteuer. Dennoch beugte sie sich dem Willen des Verwaltungsrats-

vorsitzenden.
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14. Sitzungsgelder fiir kurze Ausschusssitzungen

Im Betrachtungszeitraum fanden 17 Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschus-
ses des Rundfunkrats unmittelbar vor Beginn der Rundfunkratssitzungen statt.®
Diese Ausschusssitzungen dauerten jeweils eine Stunde. Die Ausschussmitglieder
erhielten ein Sitzungsgeld sowohl fir die Teilnahme an der Ausschusssitzung als
auch fir die Teilnahme an der sich direkt anschliefienden Rundfunkratssitzung. Fur
die 17 Ausschusssitzungen summierten sich die Sitzungsgelder auf 8.100 Euro. Auch
wenn dem keine Satzungsvorgaben entgegenstanden, bewertet der Landesrech-
nungshof es als nicht mit den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
vereinbar, dass fur die kurzen und unmittelbar vor den Rundfunkratssitzungen stattfin-

denden Ausschusssitzungen ein eigenes Sitzungsgeld gewahrt wurde.

15. Gremiengeschiftsstelle

Die Arbeit der Uberwachungsgremien ist fir die Akzeptanz und das Vertrauen in
den oéffentlich-rechtlichen Rundfunk elementar. Das Uberwachungsmandat beim rbb
ist von den Gremienmitgliedern personlich und eigenverantwortlich auszuiben.
Gleichwohl kommt auch der Unterstitzung durch die Gremiengeschéaftsstelle hohe

Bedeutung zu.

Jedoch war bereits die personelle Ausstattung der Gremiengeschéftsstelle ange-
sichts des von den Gremien zu Uberwachenden Themenspektrums und Finanz-
volumens sowie der Bedeutung des rbb unzureichend. Der rbb-Stellenplan sah
fur die Gremiengeschéaftsstelle im sechsjahrigen Betrachtungszeitraum lediglich
1,5 Planstellen vor, die auf eine Leitungsstelle und eine gehobene Sachbearbeitungs-
stelle entfielen. Erst im Jahr 2022 erfolgte eine zunachst befristete personelle
Aufstockung um drei Stellen aufgrund des vom rbb Gbernommenen ARD-Vorsitzes

und wegen der im Zuge der rbb-Krise erheblich gewachsenen Arbeitsbelastung.

Zudem war die Gremiengeschaftsstelle nicht mit der gebotenen Unabhangigkeit
gegenuber der rbb-Operative ausgestattet. Das fachliche Weisungsrecht gegentber
den Beschéaftigten der Gremiengeschaftsstelle lag zwar bei den Vorsitzenden von
Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Dienstvorgesetzte war jedoch die Intendantin, was
aufgrund einer damit méglichen Einflussnahme der Operative auf Gremienpersonal

per se eine problematische Konstellation darstellt. Unbeschadet der arbeitsrecht-

33 Darliber hinaus tagte der Ausschuss auch gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, wobei diese Sitzungen nicht an
den Tagen der Rundfunkratssitzungen stattfanden.
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lichen Beweggriinde hierfliir hatte bereits prophylaktisch sichergestellt werden mis-
sen, dass die Beschaftigten der Gremiengeschaftsstelle keinen Interessenkonflikten
ausgesetzt sind oder dienstliche Nachteile befiirchten missen, falls sie Anlass sehen,
die Gremien auf Fehlentwicklungen, risikobehaftete Entscheidungen oder Pflichtver-
letzungen der Geschéftsleitung hinzuweisen. Insbesondere bedarf auch die Vorbe-
reitung der Entlastung der Intendantin gréof3tmaoglicher Unabhangigkeit der Gremien-
geschéftsstelle. Daher ist bereits zu beanstanden, dass die damaligen Gremienvorsit-
zenden nicht in die Auswahl der im Betrachtungszeitraum eingestellten Personen

eingebunden waren.

Drei der im Betrachtungszeitraum zuletzt funf Beschaftigten der Gremiengeschéafts-
stelle waren unmittelbar vor ihrer dortigen Tatigkeit in der Intendanz des rbb beschaf-
tigt; bei einer weiteren Person lagen zehn Monate zwischen beiden Tatigkeiten.
Solche Wechsel aus der zu iberwachenden Operative in die Gremiengeschéaftsstelle
sind einer unabhangigen Unterstitzung der Gremien ebenfalls nicht dienlich. Der
Landesrechnungshof verkennt nicht, dass — wie von den amtierenden Gremienvorsit-
zenden angemerkt — die Arbeit in der Intendanz sowohl organisatorisch als auch
fachlich eine fundierte Grundlage fir die Tatigkeit in der Gremiengeschaftsstelle
bilden kann und der Stellenmarkt allgemein schwierig ist. Gleichwohl ist diese
Konstellation nicht ideal, was zum Beispiel durch in verschiedenen Bereichen der

Wirtschaft oder Politik bestehende Karenzregelungen belegt wird.

Des Weiteren waren die Aufgaben der Gremiengeschaftsstelle wahrend des gesam-
ten Betrachtungszeitraums nicht schriftlich fixiert. Die fachliche Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Haushalts- und Finanzausschusses
des Rundfunkrats durch die rbb-Operative geschah nahezu im gesamten Betrach-
tungszeitraum ohne Beteiligung der Gremiengeschaftsstelle. Problematisch in Bezug
auf die gebotene Spharentrennung zwischen rbb-Operative und Aufsicht war auch,
dass der Verwaltungsrat mangels verflugbarer Expertise in der Gremiengeschafts-
stelle fur rechtliche Einschatzungen auf das Justiziariat des rbb zurlckgreifen musste.
Nach Eintritt der Krise dulerte ein bereits mehrjahrig amtierendes Rundfunkrats-
mitglied, dass es keine Kenntnis Gber Zustandigkeiten und Ausstattung der Gremien-
geschaftsstelle gehabt habe. Nur schwer verstandlich ist auch, dass die Gremien-
geschaftsstelle im gesamten Betrachtungszeitraum und noch bei einer entsprechen-
den Erkundigung des Landesrechnungshofs im April 2023 — das heif3t fast ein Jahr
nach Beginn der Krise des rbb — keinen Uberblick tiber turnusméaRig zu erstellende
Verwaltungsratsvorlagen hatte und angab, hier auf die Erfahrung und Zuarbeit der

rbb-Verwaltungsdirektion angewiesen zu sein.
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16.

Der Landesrechnungshof hatte den Staatsvertragsgebern34 und dem rbb Empfehlun-
gen zur Organisation und zu den Aufgaben der Gremiengeschaftsstelle gegeben.
Er begrufit die diesbezliglichen Regelungen im neuen Staatsvertrag und die weiteren
Festlegungen hierzu in der im Jahr 2025 neu gefassten Satzung.’® Unter anderem
sind Neueinstellungen und Personalmalnahmen, die Beschaftigte der Gremien-
geschéaftsstelle betreffen, nunmehr im Einvernehmen mit den Vorsitzenden der Uber-
wachungsgremien zu treffen. Nach Auskunft der amtierenden Gremienvorsitzenden
erstellt die Gremiengeschaftsstelle nun auch Unterlagen zur inhaltlichen Sitzungs-
vorbereitung. Auch stelle sie unter anderem die Beantwortung der Auskunfts-

verlangen der Gremienmitglieder an den rbb systematisch zusammen.

Selbstbeurteilung der Uberwachungsgremien (Effizienzpriifung)

Weder der Rundfunkrat noch der Verwaltungsrat nahmen im sechsjahrigen Betrach-
tungszeitraum eine Selbstbeurteilung ihrer Tatigkeit vor. Dieses Versaumnis durfte

einzelnen Mangeln in der Gremienarbeit Vorschub geleistet haben.

Entsprechend der Empfehlung des Landesrechnungshofs verpflichtet der neue
Staatsvertrag die Uberwachungsgremien nunmehr zu einer regelmaRigen Selbst-
beurteilung ihrer Arbeit.?s Der Landesrechnungshof begrif3t, dass diese Effizienz-
prufung gemaf der Anfang 2025 neugefassten rbb-Satzung jahrlich vorzunehmen ist.
Er empfahl hierfiir eine Reihe von Schwerpunkten, wie zum Beispiel die Qualitat der
Informationsversorgung und Diskussion in den Gremien, die Zusammenarbeit mit
dem Abschlussprtfer,?” die Fachkompetenz und zeitlichen Ressourcen der Gremien-
mitglieder,%® Sitzungsfrequenz und Teilnahmequoten,** Umfang und Inhalte der Fort-

bildung, mdgliche Interessenkonflikte.

34
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39

Ziffer 3.8 der Anlage zum AbschlieRenden Bericht Teil 1.

§ 18 Staatsvertrag n. F.; § 28 der Satzung des rbb in der Fassung vom 11. April 2025.

§ 16 Absatz 6 Staatsvertrag n. F.; Ziffer 3.10 der Anlage zum AbschliefRenden Bericht Teil 1.

Vgl. fur die diesbeztiglichen Versdumnisse des Verwaltungsrats Tz. 10 des AbschlieRenden Berichts Teil 1.
Vgl. hierzu Tzn. 7 und 8 des AbschlieRenden Berichts Teil 1.

Vgl. hierzu Tzn. 12 und 13 des Abschliefenden Berichts Teil 1.
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17.

Schlussbemerkung

Der Landesrechnungshof hat eine breit angelegte Prifung zur Besetzung und
Arbeitsweise der Uberwachungsgremien des rbb durchgefiihrt. Hierbei zeigte sich,
dass es dem im Betrachtungszeitraum geltenden rbb-Staatsvertrag an geeigneten
Regelungen in diesem Bereich mangelte. Unabhangig davon stellte der Landesrech-
nungshof zahlreiche wesentliche Versaumnisse der zwischen 2017 und 2022 amtie-

renden Uberwachungsgremien fest.

Die Mitglieder der rbb-Uberwachungsgremien trifft nach Uberzeugung des Landes-
rechnungshofs eine besondere Sorgfaltspflicht: Zum einen hat der 6ffentlich-recht-
liche Rundfunk eine groRe gesellschaftliche Bedeutung. Zum anderen wachen die
Gremienmitglieder wie Treuhander fremder Vermogensinteressen tber die ordnungs-
gemale, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der dem rbb zugewiesenen

Gelder, die durch die Rundfunkbeitragszahlenden aufgebracht werden mussen.

Der Landesrechnungshof hofft, mit seiner Beratung zur Novellierung des rbb-Staats-
vertrags und mit den praktischen Empfehlungen in beiden Prufungsmitteilungen
zu einem hohen Standard der kinftigen Gremienarbeit im rbb beizutragen. Er ist
angesichts der geflihrten Gesprache und der Mitteilungen Uber die eingeleiteten
Veranderungen zuversichtlich, dass insbesondere der Verwaltungsrat seine bedeu-
tende Kontrollfunktion und seine Moglichkeiten nachhaltig erkannt hat und auch

wahrnehmen wird.
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